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In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage 

Nr. 2274/J betreffend Anzahl der Pelztierfarmen in Österreich, 

welche die Abgeordneten Klara Motter und Mag. Haupt am 30. Mai 

1988 an mich richteten, beehre ich mich wie folgt Stellung zu 

nehmen: 

Zu Punkt 1 der Anfrage: 

Gemäß § 2 Abs.1 Z 1 in Verbindung mit Abs.3 Z 2 der GewO 1973 

ist das Halten von Nutztieren zur Zucht, Mästung oder Gevlinnung 

tierischer Erzeugnisse ein Zweig der Landwirtschaft und daher. 

vom Anwendungsbereich der Gewerbeordnung 1973 ausgenommen. Die 

Regelung einer solchen Erwerbstätigkeit fällt gern. Art. 15 B...;.VG .. 

in die Kompetenz der Länder. 

Wie schon in den Erläuterungen zur Regierungsvorlage der Gewer~ 

beordnung 1973, 395 der Beilagen zu den stenographischen Proto

kollen des Nationalrates XIII. GP, ausgeführt wurde, gehören 

zu den Nutztieren nicht nur Haustiere, Geflügel jeder Art, Bie

nen und so weiter, sondern zum Beispiel auch Tiere, die zum 

Zwecke der Pelzgewinnung gehalten und gezüchtet werden. 
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Somit ergibt sich, daß im Rahmen der Gewerbeordnung 1973 schon 

aus kompetenzrechtlichen GrUnden kein Befähigungsnachweis fUr 

TierzUchter, auch wenn diese Pelztiere zUchten, eingefUhrt 

werden kann. 

Zu Punkt 2 der Anfrage: 

Wie ich bereits zu Punkt 1 der Anfrage ausgefUhrt habe, fällt 

die Regelung betreffend das ZUchten und Halten von Pelztieren 

nicht in den Kompetenzbereich des Bundes. Es kommen somit keine 

bundesrechtlichen Regelungen fUr das ZUchten und Halten von 

Pelztieren nach Schweizer Vorbild in Betracht. 

Zu Punkt 3 der Anfrage: 

Aufgrund der bereits genannten mangelnden Zu tändigkeit des 

Bundes fUr Pelztierhaltung und -zUchtung is es mir auch nicht 

möglich, Angaben über die Zahl der Pelztier 

zu machen. 
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